
 § 64 (1) Eine Vereinbarung, daß einzelne Voraussetzungen des Anspruches aus der Versicherung
 oder die Höhe des Schadens in einem Schiedsgutachterverfahren durch Sachverständige festgestellt
 werden sollen, ist nur wirksam, wenn vorgesehen ist, daß der Sachverständige oder die Sachverständi-
 gen von einem unbeteiligten Dritten oder jeweils in gleicher Anzahl vom Versicherer und vom Versi-
 cherungsnehmer namhaft gemacht werden, wobei vorgesehen werden kann, daß diese Sachverständigen oder
 ein unbeteiligter Dritter einen Vorsitzenden zu bestimmen haben.

 (2) Die  von  dem oder den Sachverständigen getroffene Feststellung ist nicht verbindlich, wenn sie
 offenbar  von der wirklichen Sachlage erheblich abweicht. Die Feststellung erfolgt  in  diesem  Fall
 durch Urteil. Das gleiche gilt, wenn die Sachverständigen die Feststellung nicht treffen können oder
 wollen oder sie verzögern.

 (3)  Sind  nach dem Vertrag die Sachverständigen vom Gericht zu bestellen, so ist für die Bestellung
 das  Bezirksgericht zuständig, in dessen Sprengel der Schaden entstanden ist. Durch eine ausdrückli-
 che Vereinbarung der Beteiligten begründet werden. Der Beschluß, durch den dem Antrag auf Bestellung
 der Sachverständigen stattgegeben wird, ist nicht anfechtbar.

 (4) Eine Vereinbarung, die von der Vorschrift des Abs. 1 Satz 1 abweicht, ist nichtig.
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